




Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 08.06.2015 
bezüglich der 5. Änderung und Neuzeichnung des Bebauungsplanes „Nördlich der 
Höpinger Straße“ im Ortsteil Darfeld; 
Anlage II zur EV IX/226/1 

 

 

Der Hinweis, dass zu der Planung keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

Die Anregung, vor der Inanspruchnahme bisher unbebauter Flächen die Möglichkeiten einer 

Wiedernutzbarmachung bereits bebauter oder versiegelter Flächen bzw. der 

Innenverdichtung zu prüfen, wird berücksichtigt.  

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung, da mit der 

vorliegenden Planung die Möglichkeiten der Ausnutzbarkeit eines bestehenden Gewerbe-

standortes optimiert werden. 

 

 

Beschlussempfehlung: 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 


